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OOsstteerrggrruußß
Frühlingsträume

Weit zieht der Winter sich zurück,

es grünen Busch und Bäume.

Das Lied der Nachtigall heißt Glück

im Glanz der Frühlingsträume.

Natur uns schon erahnen lässt

was wir bald nicht mehr missen

und weisend auf das Osterfest

blühn leuchtendgelb Narzissen.
Anita Menger

Auch im Namen des Gemeinderats und aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

wünsche ich Ihnen frohe Osterfeiertage!

Ihr Bürgermeister

Thomas Krechtler
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Bekanntmachungen der 
Gemeindeverwaltung

50 Neubürger sind bereits in ihr neues 
Domizil im Baugebiet „Stockmatt/

Hubmatten“ eingezogen und 80 Prozent der 
Bauplätze sind bebaut oder in Bebauung 

Bereits ein Jahr nach Fertigstellung der Erschließungsar-
beiten im Baugebiet „Stockmatt/Hubmatten“ in Lauten-
bach kann die Gemeinde im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung eine herausragende Bilanz ziehen. 31 der 39 
Bauplätze im Gebiet sind bereits bebaut oder in Bebauung. 
Darüber hinaus liegen auch für die wenigen noch unbe-
bauten Bauplätze schon etliche Baugenehmigungen vor. 
Ganz besonders stolz ist Bürgermeister Thomas Krechtler, 
dass jetzt bereits insgesamt 50 Neubürger ihr neues 
Domizil in Lautenbach beziehen konnten und viele weitere 
zeitnahe folgen werden. Dies hat spürbar sehr erfreuliche 
Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde. So 
steigen auch die Anmeldungen in den Kindergärten und 
der Grundschule und die Vereine profitieren ebenso von 
dieser Entwicklung. 
Das vom Gemeinderat gesetzt Ziel, insbesondere für junge 
Familien aus Lautenbach und der näheren Umgebung 
Wohnraum zu schaffen, ist damit voll aufgegangen. Die 
rasante Planung, Entwicklung, Erschließung und Vermark-
tung waren hierbei wichtige Grundlage, dass der Wunsch 
für ein Eigenheim für zahlreiche Bauplatzinteressenten so 
schnell umgesetzt werden konnte. 
Für Bürgermeister Thomas Krechtler war es ebenso schön 
zu sehen, dass trotz der Corona-Krise die Bauwirtschaft 
noch sehr gut funktioniert, so dass die Hausbauarbeiten 
rasch voranschreiten konnten. 

 
Testung der Grundschüler an der Abt-
Wilhelm-Schule in Lautenbach startet 

erfolgreich 
Insbesondere Schulen sind als sensible Einrichtungen vor 
Corona-Infektionen besonders zu schützen. Deshalb ist 
das Testen in diesen Einrichtungen sehr wichtig, so Lauten-
bachs Bürgermeister Thomas Krechtler. Dies umso mehr 
als der Präsenzunterricht weiterhin vorrangiges Ziel sein 
muss. 
Um diese Testungen auch an der Abt-Wilhelm-Schule in 
Lautenbach fachgerecht durchführen zu können, haben 
sich 4 Gemeindemitarbeiterinnen kurzfristig bereit 
erklärt, eine entsprechende theoretische und praktische 
Einweisung zur Durchführung von Antigen Schnelltests 
mitzumachen. 
Nach Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, den 
Bezug von Schutzanzügen und der Testsets sowie der 
Einwilligungen der Eltern konnte es schließlich am vergan-
genen Mittwoch losgehen. 

Notrufe
Polizei-Notruf  110
Feuerwehr-Notruf 112
Rettungsdienst / Notarzt  112
Krankentransport 0781/19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Hochwasserpegel Rench 07802 /4675

Energie-Service
Überlandwerk Mittelbaden  07821/2800
www.uewm.de

Krankenhaus
Ortenauklinikum 
Achern-Oberkirch  07802/8010

Apothekendienst
Freitag, 02.04., 8:30 Uhr bis Samstag, 03.04., 8:30 Uhr 
Apotheke am Marktplatz, Am Marktplatz 8, Oberkirch 
Samstag, 03.04., 8:30 Uhr bis Sonntag, 04.03., 8:30 Uhr 
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 43, Offenburg (Innenstadt) 
Sonntag, 04.04., 8:30 Uhr bis Montag, 05.04., 8:30 Uhr 
Apotheke-Haaß, Ortenberger Str. 13, Offenburg 
Montag, 05.04., 8:30 Uhr bis Dienstag, 06.04., 08:30 Uhr 
Schwarzwald-Apotheke, Haupstr. 19, Offenburg 
(Innenstadt) 

Herausgeber:  E48870
Bürgermeisteramt Lautenbach,  
Telefon: 0 78 02 / 92 59-0,  
Telefax: 0 78 02 / 92 59-59 
E-Mail: edv@lautenbach-renchtal.de 
Internet: www.lautenbach-renchtal.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Bürgermeister Thomas Krechtler.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag-Donnerstag:    8.00 - 12.00 Uhr  
Mittwoch zusätzlich:  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag:      8.00 - 12.30 Uhr

Redaktionsschluss: Mittwoch, 09.00 Uhr 
Änderungen werden im amtlichen Teil bekannt gegeben.

Das Mitteilungsblatt erscheint wöchentlich.  
Bezugspreis jährlich 15 Euro. 

Verlag und private Anzeigen: 
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Telefon: 
07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de

Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
Frau Sabine Höfler, Telefon: 07 81 / 5 04-14 51,
Telefax: 07 81 / 5 04-14 69, E-Mail: sabine.hoefler@reiff.de

Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr

 Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de

Notdienste
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Es war schön zu sehen, dass bereits am ersten Testtag sich 
die guten Vorbereitungen bewährt haben und alles 
problemlos verlief. Insgesamt 62 Testungen von Schülern, 
Lehrern und Betreuungspersonen wurden durch das 
geschulte Personal durchgeführt und erfreulicherweise 
alle mit negativem Ergebnis. 
Die Tests werden nunmehr 2-mal wöchentlich durchge-
führt, immer am Montag und Mittwoch ab 7:15. 
Bürgermeister Thomas Krechtler bedankt sich bei allen 
Mitarbeiterinnen der Verlässlichen Grundschule, Helfern 
und Lehrkräften, die in diesen schweren Zeiten wiederum 
vorbildlich zusammenarbeiten und damit zum Gelingen 
des Präsenzunterrichts an der Abt-Wilhelm-Schule 
beitragen. 
Ein großes Dankeschön spricht Bürgermeister Thomas 
Krechtler auch allen Verantwortlichen und Helfern der 
Stadt Oberkirch aus. Die kommunale Zusammenarbeit ist 
hervorragend und die gegenseitige Unterstützung könnte 
nicht besser funktionieren. Auch das gemeinsame Testzen-
trum in der Erwin Braun Halle wird von Bürgerinnen und 
Bürgern beider Kommunen sehr gut angenommen. 
So können jetzt nicht nur die Einwohner von Lautenbach 
einmal pro Woche eine Testung erhalten, sondern auch die 
Grundschule ist abgedeckt. 
Impfen und testen bilden nach Auffassung von Bürgermei-
ster Krechtler die wichtigsten Voraussetzungen um bald-
möglichst wieder weitere Öffnungen durchführen zu 
können und damit zu einem gewohnten Alltag zu gelangen. 
  

Gemeindemitarbeiterin Elke Huber bei der Testung von 
Niklas Mieth
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Mit der Frühlingssonne beginnt die Wandersaison 2021 in Lautenbach.

Jede Jahres- und jede Tageszeit hat ihren eigenen Reiz in der Natur auf unseren
vielen Wanderwegen rund um Lautenbach.

Aus diesem Anlass startet die Gemeinde Lautenbach einen Fotowettbewerb für
Hobbyfotografen rund um die schönen Wanderwege von Lautenbach.

Übersendet uns eure schönsten Fotos und gewinnt dadurch tolle Preise.

Wir freuen uns auf eure wundervollen Fotos.

Teilnahmebedingungen
 Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die Gemeinde Lautenbach, Hauptstraße 48, 77794 Lautenbach
 Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2021. Später eingehende Motive können nicht berücksichtigt werden.
 Pro Person dürfen maximal drei Fotos eingereicht werden. Die Aufnahmen müssen in digitaler Form mit einer Mindestauflösung

von 300 dpi eingereicht werden. Bitte senden Sie ihre Fotos versehen mit Ihrem Namen, dem Bildtitel und dem
Entstehungsort des Bildes per E-Mail an rathaus@lautenbach-renchtal.de.

 Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet haben.
 Inhalte: Gesucht sind Fotos, die auf den Wanderwegen auf der Gemarkung Lautenbach aufgenommen sind.
 Auswahl: Aus allen eingereichten Bildern wählt eine Jury die besten Bilder aus. Ein Anspruch auf Veröffentlichung der

eingereichten Bilder besteht nicht. Die bestplatzierten Teilnehmer erhalten interessante Preise, darunter Gutscheine von
Gastronomiebetrieben der Gemeinde Lautenbach.

 Bildrechte und Datenschutz: Mit der Teilnahme am Wettbewerb bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass er/sie der/die Fotograf/in
und Inhaber/in der Bildrechte ist. Die Bildrechte verbleiben bei den Teilnehmern. Die Gemeinde erhält jedoch das Recht, die Bilder
in allen ihren Veröffentlichungen und Medien kostenlos zu verwenden. Außerdem dürfen die Bilder von der Gemeinde an Dritte
weitergegeben werden. Die Teilnehmer stimmen mit ihrer Wettbewerbsteilnahme der Erhebung und Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu.

 Urheberrechte: Der/die Teilnehmer/in versichert mit der Einreichung, dass er oder sie über alle Rechte am Bild verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass er mit am Computer bearbeiteten Fotos keine Rechte Dritter
verletzt, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
wurden. Bei erkennbarer Abbildung von Personen müssen die Betreffenden ihr Einverständnis erklärt haben. Dies hat der
Teilnehmer zu gewährleisten und auf Aufforderung zu belegen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter des
Wettbewerbs von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die von Dritten aufgrund der Verwendung der Bilder erhoben werden.

 Eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen.

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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vateTreffen im öffentlichen oder privaten
um: 2 Haushalte, maximal 5 Personen.

Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Priv
Rau
Kin

Kitas sind für den Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen offen.
An Grundschulen findet Präsenzunterricht
statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.

•Wechselunterricht für die Klassenstufen
5 und 6 an den weiterführenden Schulen
ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
stufen der Sonderschulen.

• Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
führenden Schulen weiterhin im
Fernunterricht

• Sonderregelung für Abschlussklassen sind
möglich und werden individuell festgelegt.

• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für
alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren sind
weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die
Schulen und Kitas vor Ort.

• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
5 Schüler*innen wieder möglich.

• K
P

• A

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen:
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
Öffentlichkeit oder für den Publikums-
verkehr bestimmt sind

• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an
Einsatzorten

• Bei den erlaubten körpernahen
Dienstleistungen

•Während Veranstaltungen der Religions-
ausübung und Beerdigungen

• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden
Personen (Paare gelten als ein Haushalt)

• In Arztpraxen
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht
direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen
in Kontakt ist ist von der FFP2-/KN95-/N95-

• Medizinsche Maskenpflicht für alle
Schüler*innen sowie Lehrer*innen an Schulen
mit Präsenzunterricht sowie Schulhorte und
Nachmittagsund Nachhilfebetreuung.

• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und
Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
schließlichen Kontakt zu Kindern.

• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
beschränkungen möglich.

• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen
können digitale Kurse anbieten. Kurse in Präsenz
sind möglich bei erforderlichen beruflichen
Aus- und Fortbildungen, Sprach- und Integrations-
kursen sowie Nachhilfe, sofern digital nicht
möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Kontaktbeschränkungen

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Weiter Öffnung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz
unter 50* möglich:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis
einschließlich 14 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne
Voranmeldung und Dokumentation der
Kontaktdaten erlaubt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgendenTagen,
durch das Gesundheitsamt geprüft

Lockerung in Stadt- und Landkreisen mit
stabiler 7-Tage-Inzidenz unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser
Haushalte werden bis einschließlich 14 Jahre
nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgendenTagen, durch das
Gesundheitsamt geprüft

• Ballett- undTanzschulen schließen für den
Publikumsverkehr. KontaktarmesTraining mit
maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei
Haushalten ist gestattet. Die Kinder der beiden
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht
dazu. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als
ein Haushalt.

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto,
Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen
möglich. Alle Personen müssen eine medizinische
Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorie-
unterricht ist nur online möglich.

• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit
vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der
Kontaktdaten möglich.

• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell-
oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie
ein Testkonzept für das Personal.

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgendenTagen, durch das
Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Regelungen in Stadt- und Land-
kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von
über 100*:
Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen und Volks-
hochschulen dürfen nur noch Online-Unterricht
anbieten.

in Kontakt ist, ist von der FFP2 /KN95 /N95
Pflicht befreit.

nzelhandelEin

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten
werden.

• Geschäfte mit weniger als 10 m²
Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in

• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e
Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche

• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt:
ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
den Lebensmitteleinzelhandel)

• Maskenpflicht vor den Geschäften und
auf den Parkplätzen

• Gesteuerter Zutritt
•Warteschlangen vermeiden.

esundheit & Soziales
Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen

• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für
Patienten*innen und Besucher*innen

• Regelmäßige, verpflichtende Tests
des Pflegepersonals von Alten- und
Pflegeheimen

• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind,
um gewisse Dienstleistungen und Angebote
wahrnehmen zu können: Soweit ein negativer
Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch
geschulte Dritte durchgeführt und ausge-
wertet werden oder unter Aufsicht eines
geschulten Drittens durchgeführt und
ausgewertet werden.

Ge
• S
P
B
K

beiten
Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet,
ie gesundheitliche Fürsorge gegenüber
hren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen.

• Home Office, sofern möglich
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst-
und Geschäftsbetriebes

• Gesetzlich vorgeschriebeneWeiterbildungen
auch in Präsenz möglich

• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den
Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann
(auch im Freien)

• An den Betrieb angepasste Hygiene-
auflagen

Ar
• A
d
ih

• H

Sonstiger Einzelhandel darf neben
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen
auch „Click&Meet“ anbieten:
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der
Corona-Verordnung

•Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowieTerminbuchung mit
festem Zeitfenster

• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden
Bedingungen öffnen:
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen
der Corona-Verordnung

•Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten

sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne

den Verkauf von weiterenWaren
 Reformhäuser
 Reinigung undWaschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den

öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch

und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgendenTagen, durch das
Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgendenTagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021
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enstleistungenDie eligionsausübung
ttesdienste und Beerdigungen unter
gieneauflagen.
Einhalten der AHA-Regeln über die
gesamte Dauer

• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr
als 10 Personen mindestens zwei
Werktage zuvor bei den zuständigen
Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für
Beerdigungen.

• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
Räumen

Re
Go
Hyg
• E
g

eranstaltungenVe
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung dienen

• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge
dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)

• Nominierungs- undWahlkampf-
veranstaltungen, sowie dazugehörige
Unterschriftensammlungen

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

astronomieGa
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder

Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen
bis 21 Uhr)

• Kein Ausschank und Verzehr von
alkoholischen Getränken im öffentlichen
Raum

• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken
in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum
Mitnehmen sind erlaubt.

isenRe
Appell:Verzichten Sie auf private Reisen
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
Touristische Busreisen
Touristische Übernachtungsangebote

(auch Campingplätze)

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in

besonderen Härtefällen

e Stadt- und Landkreise sind angewiesen,
chtliche Ausgangsbeschränkungen von
bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung

umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von
100 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner*innen siebenTage in Folge bei
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

usgangsbeschränkungen
Die
näc
21

Au

Körpernahe Dienstleistungen sind unter
folgenden Bedingungen erlaubt:
•Während des gesamten Aufenthalts in der
Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung
müssen alle Beteiligte medizinische Masken
tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer
Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder
Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
konzept für das Personal benötigt.

• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgendenTagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen.
Medizinisch notwendige Behandlungen sind
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben (nur Friseurdienstleistungen).

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer
7-Tage-Inzidenz von über 100*:
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den Amateur-
und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen Anlagen wie z.B.
Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im Freien mit maximal
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- undWohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

portSp

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgendenTagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische
und botanische Gärten werden für den
Publikumsverkehr geschlossen.

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne
Voranmeldung und Dokumentation der
Kontaktdaten erlaubt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgendenTage
durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder)
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre
ist erlaubt.

Die Benutzung der Umkleiden oder
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt.

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgendenTagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgendenTagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 29. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
betrieb, Profi- oder Spitzensport und
für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei
und Feuerwehren) dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorherigerTerminbuchung
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

n,

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf
Baden-Württemberg.de

Stand: 28.03.2021
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Lautenbach in alten Zeiten 
 

Wer erinnert sich an ...... 

Bahnhof Huberacker – Ansicht vom Wald ca. 1960 
 

Die Gemeindeverwaltung nimmt gerne Fotos oder alte 
Postkarten entgegen, die für die Veröffentlichung im 
Verkündblatt und für Mitbürger interessant sind. 

Die Fotos werden nur kurzfristig als Leihgabe benötigt 
und im Original wieder zurückgeben. 

Wer interessante Fotos oder historisches Material von 
Lautenbach hat und nicht mehr benötigt, kann diese auch 
gerne zur Archivierung im Rathaus abgeben. 

Ansprechpartner hierzu ist Frau Elke Müller 07802-925915 
oder rathaus@lautenbach-renchtal.de 

 
Telefonische Sprechstunde der Deutschen 

Rentenversicherung  
Herr Rudolf Battenhausen, Versichertenberater der Deut-
schen Rentenversicherung bietet telefonische Sprech-
stunden in allen Rentenangelegenheiten an. Er nimmt 
auch Anträge auf Rente und Kontenklärung entgegen. 
Termine können direkt mit Herrn Battenhausen unter der 
Telefonnummer 07805/4979595 vereinbart werden. 

  
 

Müllabfuhr:  
Graue Tonne:  Mittwoch, 07. April 2021 
Grüne Tonne:  Donnerstag, 08. April 2021 
  

Aktuelles, Wissenswertes

Kinderkreuzweg
Liebe Kinder, ihr seid alle
eingeladen, den Weg, den

Jesus aus Liebe zu uns Menschen
ging, zu gehen. Den Weg vom
Palmsonntag bis zur Auferstehung.

Es ist in diesem Jahr, bedingt durch Corona, eine andere
Form den Weg zu gehen. Ihr werdet mit Bildern und Texten
geführt. Bringt bitte Farben und eine kleine Schere mit. Zum
Abschluss, dürft ihr dann in der Kirche ein Kreuz schmücken.
Es wäre schön, wenn Viele das Angebot „den Kreuzweg
gehen“ wahrnehmen würden.

Schritt für Schritt, könnt ihr
im Park neben der Kirche, den
Leidensweg Jesu erfahren.
Ganz wichtig: „eine Erwachsene
Person soll euch begleiten und die
Abstandsregeln zwischen Familien
müssen eingehalten werden.“

Euer Kiwo-Team

 
Unterstützung der Senioren beim Weg zur 

Corona-Impfung 
Ehrenamtliche Mitglieder der Seniorengemeinschaft 
Lautenbach unterstützen die Lautenbacher Seniorinnen 
und Senioren gerne bei der Beschaffung ihres Impftermins 
und ermöglichen auch Fahrdienst und Begleitung zur 
Impfung , sofern dies nicht durch Angehörige organisiert 
werden kann. 
Impfberechtigt sind u.a. ab sofort Personen, die das 70. 
Lebensjahr vollendet haben. 
Sofern Mitbürgerinnen und Mitbürger von Lautenbach, 
die nach der aktuellen Verordnung der ständigen Impf-
kommission impfberechtigt sind Hilfe bei der Terminver-
einbarung und/oder Fahrdienst zu den Impfterminen 
benötigen, können sie sich mit folgendem Ansprechpartner 
der Seniorengemeinschaft in Verbindung setzen: 
Ute Huber, Telefon 07802-6522, email: huberfrieder@gmx.
de 

 

“Wild and more” im April

Gasthof und Pension „Zum Kreuz“:

Freitag 16.00 – 19.30 Uhr
Samstag 09.00 – 14.00 Uhr
Hintereingang Biergarten
 07802-4560

Küchenfertige Gerichte, Gerichte im Vakuumbeutel und im Glas

Alles solange Vorrat reicht. Durchkommen lohnt sich!
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E S S E N A B H O L E N
in Lautenbach

Pizzeria La Fontana:

Abhol- und Lieferservice
 07802/7760
 B.Hofer81@web.de

Gaststube Meßmershus:

Essen und Kuchen
zum Abholen
Samstag ab 16.00 Uhr
Sonntag ab 12.00 Uhr
 0152/32755334
 07802/7040104

 
Waldosterpost vom Naturkindergarten 

Lautenbach 
„Wenn die Frühlingssonne lacht und das Igelchen erwacht, 
ist der Winterschlaf vorbei. Juchei Juchei...“ Mit Freude 
tönen zurzeit Frühlings- und Osterlieder durch den Wald, 
denn die Kinder des Naturgarten Sonnenkinder begrüßen 
den Frühling mit all seinen Farben, dem Licht und der 
Lebensfreude. Gemeinsam mit der wachsenden Kraft der 
Sonne haben die Waldkinder die Bäume aus ihrem Winter-
schlaf wachgerüttelt und die ersten zarten Kräuter und 
Blüten vernascht. Täglich gehen die Kleinen auf Entde-
ckungsreise, denn Eichhörnchen, Frösche, Käfer, Regen-
würmer, Mäuse, aber auch der majestätische Milan und 
viele wunderschön singende Vögel sind im Frühjahr zu 
beobachten. In den vergangenen Tagen wurden dann fleißig 
Osternestchen gebastelt und aus Weiden geflochten, denn 
die Tage bis Ostern sind gezählt. Voller Vorfreude und 
Aufregung haben die Kinder dem Osterhasen ein gemüt-
liches Plätzchen in ihrem Waldkindergarten eingerichtet 
und ihn mit feinen Leckereien angelockt, sodass er den 
Weg zu ihnen finden möge und hoffentlich ein paar Oster-
eier verstecken wird... Passend zu Ostern durften die 
Sonnenkinder auch die ersten Osterlämmer begrüßen. In 
Legelshurst besuchten sie eine Schafherde und durften die 
neugeborenen Lämmer mit ihren Müttern erleben. Das 
war ein spannendes Ereignis für die Waldkinder! 
Nach der langen Zeit der Kindergartenschließungen 
startet die Waldkindergarten-gruppe gemeinsam zuver-

sichtlich und mit Freude ins Frühjahr und wünscht Ihnen 
allen ein schönes Osterfest! 
  
Naturgarten Sonnenkinder e. V. 
Sendelbachstr. 15 
77794 Lautenbach 
www.naturgarten–sonnenkinder.de 
  

 
Blutspende weiterhin und kontinuierlich 

benötigt 
Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten 
lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden 
Blutspenden kontinuierlich benötigt.Daher ruft der DRK-
Blutspendedienst auf, jetzt Blut zu spenden. Die Blut-
spende ist weiterhin notwendig, erlaubt und sicher. 
 
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und 
privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden 
angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Pati-
enten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen 
bittet Sie das DRK jetzt um Ihre Blutspende 
 
    
Dienstag, dem 13.04.2021 und Mittwoch, dem 14.04.2021  
  
jeweils von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr  
Kronguthalle Nußbach, Nesselrieder Str. 17 
77704 Oberkirch / Nußbach 
 
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/nussbach-
kronguthalle 
 
Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in 
Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen 
Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektions-
risiko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssitua-
tionen! Um in den genutzten Räumlichkeiten den erfor-
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derlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährlei-
sten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die 
Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Termin-
reservierung statt. Weitere Informationen und die Termin-
reservierung finden sie unter www.blutspende.de/corona 
 
Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie 
sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungs-
symptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte 
Körper-temperatur), sowie Menschen die Kontakt zu 
einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den 
letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, 
werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis 
zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. 
 
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-
Blutspendedienst erhalten Sie auch über die kostenfreie 
Service-Hotline 0800-11 949 11. 
    
  

          Mitteilungen des 
          Landratsamtes

Deponien und Wertstoffhöfe am Karsamstag 
geschlossen/ Müllabfuhrtermine verschieben 

sich wegen der Osterfeiertage 
  
AbfallApp Ortenaukreis informiert zuverlässig 
  
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft informiert, dass am 
Karsamstag, 3. April 2021, alle Deponien und Wertstoff-
höfe im Ortenaukreis geschlossen sind. 
  
Auch die Müllabfuhrtermine verschieben sich wegen der 
bevorstehenden Osterfeiertage. Um die Abfuhr nicht zu 
verpassen, empfiehlt die Abfallwirtschaft Ortenaukreis, 
sich im Abfallkalender 2021 über die Abfuhrtage zu infor-
mieren. Sowohl auf den gedruckten als auch auf den PDF-
Abfallkalendern auf der Internetseite sind sämtliche 
Termine verbindlich abgedruckt. Verschiebungen aufgrund 
von Feiertagen sind darin bereits berücksichtigt. 
  
Wer bequem und zuverlässig immer einen Tag vorher an 
alle Termine erinnert werden will, kann sich rechtzeitig 
vor Ostern noch die kostenlose AbfallApp Ortenaukreis 
herunterladen. 
Auf der Startseite der Internetseite www.abfallwirtschaft-
ortenaukreis.de gibt es direkte Links zum Apple Store und 
GooglePlay Store sowie einen QR-Code zum Download. 
  
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung im Ortenau-
kreis gibt es bei der Abfallberatung des Eigenbetriebs 
Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Telefon 0781 805 9600 
oder per E-Mail an abfallwirtschaft@ortenaukreis.de. 

 
Ortenauer Gastronomiekampagne

„Lust auf…“ 
Mit der Kampagne „Lust auf...“ präsentiert die Tourismus-
abteilung des Landratsamts den Ortenauerinnen und 
Ortenauer eine Fülle an abwechslungsreichen Abhol- und 
Lieferangeboten heimischer Gastronomen. Dabei bieten 
Gaststätten aus der Region im Rhythmus von zwei Wochen 
Gerichte zu verschiedenen Themen an. Noch bis zum 04. 
April dürfen sich alle freuen, die „Lust auf...vegetarisch, 
kulinarisch?“ oder auf ein besonderes Ostermenü haben. 
Ab dem 5. April geht es dann unter der Devise „Lust auf... 
Fleisch?“ weiter. Das gesamte Angebot sowie alle Infos zu 

den Betrieben und zur Kampagne werden auf der Touris-
muswebsite www.ortenau-tourismus.de/zusammenhalten/
lust-auf veröffentlicht. Gastronomen, die sich beteiligen 
möchten, können sich unter tourismus@ortenaukreis.de 
melden. 
 

Online-Vortrag des Ernährungszentrums 
Ortenau: Ernährung und Lebensstil vor und 

während der Schwangerschaft 
Das Ernährungszentrum Ortenau lädt werdende Mütter 
und Frauen mit Kinderwunsch zu einem Online-Vortrag 
rund um eine gesunde Ernährung und Lebensweise in und 
vor einer geplanten Schwangerschaft ein. Der Online-
Vortrag von Diplom Oecotrophologin Helena Schmoldt, 
bei dem es auch praktische Umsetzungstipps gibt, findet 
am Montag, 12. April 2021, um 10 Uhr statt. 
  
„Bereits vor der Schwangerschaft lassen sich die Weichen 
in Richtung Gesundheit stellen. Frauen mit Kinderwunsch 
oder bereits Schwangeren ist oft nicht bewusst, in welchem 
Ausmaß sie durch ihre Ernährung und ihren Lebensstil 
sowohl die Gesundheit ihrer Kinder, als auch ihre eigene 
Gesundheit langfristig beeinflussen können“, erklärt 
Schmoldt. In dieser Zeit sei eine ausgewogene Ernährung 
besonders wichtig. Sie wirke sich positiv auf das Wohlbe-
finden der werdenden Mama und auf die optimale Entwick-
lung des ungeborenen Kindes aus. In ihrem Vortag geht die 
Expertin darauf ein, welche Nahrungsergänzungsmittel zu 
empfehlen sind, welche Lebensmittel besser vermieden 
werden sollten, warum Stillen der beste Start für ein Kind 
ist und wie sich eine Frau bereits in der Schwangerschaft 
optimal vorbereiten kann. Zudem haben die Teilneh-
merinnen die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
  
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden 
den Teilnehmerinnen per E-Mail zugeschickt. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens Mittwoch, 7. April 2021, über ein 
Kontaktformular auf der Internetseite des Ernährungs-
zentrums unter www.ez-ortenau.de möglich. 

 

Hinweise für die Betreiber von 
Eigenwasserversorgungsanlagen zur 

Durchführung von 
Trinkwasseruntersuchungen 

Das Landratsamt Ortenaukreis weist auch in diesem Jahr 
die Betreiber von Kleinanlagen zur Trinkwasserversor-
gung auf die wichtigsten Betreiber- und Untersuchungs-
pflichten sowie auf einige Änderungen der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) in der jeweils gültigen Fassung hin. 
Es wird entsprechend der Nutzung zwischen folgenden 
Anlagenarten unterschieden: 

 
1.  Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung ohne Abgabe 

an Dritte:
  Hierzu zählen alle Anlagen, aus denen pro Tag weniger 

als 10 m³ Trinkwasser zur Eigennutzung genutzt werden 
(Kleinanlagen zur Eigenversorgung nach § 3 Nr. 2 
Buchstabe c TrinkwV). 

  

Für diese Anlagen sind folgende Untersuchungen durch-
zuführen:  
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Art der Kleinan-
lagen zur Trink-
wasserversor-
gung

Untersuchungs-
umfang

Untersuchungs-
turnus

Ohne Abgabe an 
Dritte gemäß § 3 
Nr.2 Buchstabe c 
TrinkwV. 

Koloniezahl bei 
22° und 36°C, 
coliforme Bakte-
rien, E. coli, 
Enterokokken, 
Clostridium 
perfringens* und 
Mangan

Jährlich 

Färbung, 
Trübung  (NTU), 
Geruch, 
Geschmack, 
Ammonium, 
Oxidierbarkeit, 
elektrische Leit-
fähigkeit, pH- 
Wert, Eisen, 
Nitrat, Calcitlö-
sekapazität, 
Säurekapazität, 
Calcium

Alle 5 Jahre

*wenn das Wasser von Oberflächenwasser stammt oder 
von Oberflächenwasser beeinflusst wird 
  

2. Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung mit Abgabe an 
Dritte: 
Hierzu zählen alle Anlagen, aus denen pro Tag weniger als 
10 m³ Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder 
öffentlichen Tätigkeit genutzt werden (dezentrale kleine 
Wasserwerke nach § 3 Nr.2 Buchstabe b TrinkwV. Darunter 
fallen unter anderem Vermietung von Wohnraum jeglicher 
Art, Hotels, Gaststätten, Straußen, sonstige Lebensmittel-
betriebe. 
  
Folgende Untersuchungen sind durchzuführen: 

Art der Kleinan-
lagen zur Trink-
wasserversor-
gung

Untersuchungs-
umfang

Untersuchungs-
turnus

Mit Abgabe an 
Dritte  gemäß § 3 
Nr.2 Buchstabe b 
TrinkwV.

Eine Untersu-
chung auf die 
Parameter der 
Gruppe A (bisher 
routinemäßige 
Untersuchung)  
gemäß Anlage 4 
a) TrinkwV 

Jährlich 

Eine Untersu-
chung auf die 
Parameter der 
Gruppe B (bisher 
umfassende 
Untersuchung) 
gemäß Anlage 4 
b) zur TrinkwV

Alle 3 Jahre

Bedingt durch die Änderung der Trinkwasserverordnung 
im Januar 2018 sind Parameterreduzierungen für die 
Untersuchung der Parameter der Gruppe B (bisher: umfas-
sende Untersuchung) aufgrund der gesetzlichen starren 
Regeln leider nicht mehr möglich. 
Allerdings können Betreiber, deren Quellen im Wald liegen 
und in deren Einzugsgebiet keine Pflanzenschutzmittel 
oder Biozidprodukte verwendet wurden, auf deren Unter-

suchung verzichten. Voraussetzung dafür ist, dass diese 
eine Selbsterklärung ausfüllen, unterschreiben und dem 
Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz, einreichen. 
Die Selbsterklärung finden Sie auf der Internetseite des 
Landratsamts Ortenaukreis (https://www.ortenaukreis.
de/Unsere-Ämter/Dezernat-6-Kommunales-Gewerbeauf-
sicht-Umwelt/Amt-für-Wasserwirtschaft-Bodenschutz/
Trinkwasseruntersuchungen-Informationen-hinweise.
php) 
  
Des Weiteren besteht für Milchviehbetriebe, die das 
verwendete Wasser im Milcherzeugungsbetrieb lediglich 
zum Reinigen der Melkanlagen verwenden und kein Wasser 
an Dritte abgeben (z.B. Vermietung), die Möglichkeit den 
Milchviehbetrieb von einer b-Anlage (§ 3 Abs. 2 Buchst. b 
TrinkwV) in eine c-Anlage (§ 3 Abs. 2 Buchst. c TrinkwV) 
umzustufen. Die entsprechenden Bedingungen sowie der 
dafür notwendige Antrag sind auf der Internetseite des 
Landratsamts Ortenaukreis nachzulesen bzw. als Down-
load erhältlich. 
(https://www.ortenaukreis.de/Unsere-Ämter/Dezenrnat-
6-Kommunales-Gewerbeaufsicht-Umwelt/Amt-für-
Wasserwirtschaft-Bodenschutz/Trinkwasseruntersu-
chung-Umstufung-Milchviehbetriebe-beantragen.php) 
 
3. Allgemeine Hinweise
Spätestens bis 31.12. eines Jahres muss die Probenahme  
für alle Untersuchungen erfolgt sein. Die Untersuchungs-
ergebnisse müssen innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Abschluss der Untersuchung dem Landratsamt Ortenau-
kreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, 
Badstraße 20, 77652 Offenburg, übermittelt werden. 
  
Die Übermittlung der Ergebnisse muss elektronisch mittels 
geeignetem Labordatenübertragungssystem an das Land-
ratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz, erfolgen. Bitte beachten Sie, dass Befunde in 
Papierform und als PDF-Datei nicht akzeptiert werden. 
Ihr Trinkwasseruntersuchungslabor wird Ihnen hierzu bei 
Bedarf weiterhelfen. 
  
Sofern dem Landratsamt die Untersuchungsergebnisse 
nicht fristgerecht übermittelt werden, erfolgt eine gebüh-
renpflichtige Anordnung zur Untersuchung. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Nichtdurch-
führung der vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchung 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. 
  
Ihr Ansprechpartner beim Landratsamt Ortenaukreis, 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, ist: 
Ralf Krepel: Telefon 0781 805 9661; E-Mail: ralf.krepel@
ortenaukreis.de 
  
Der Wortlaut der Trinkwasserverordnung kann auf der 
Internetseite des Ministeriums für Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg abgerufen werden. 

 
Sommerbergtunnel Hausach und 

Reutherbergtunnel Wolfach nach den 
Osterferien für vier Nächte gesperrt 

Wegen den halbjährlich erforderlichen Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten werden der Sommerbergtunnel bei 
Hausach und der Reutherbergtunnel bei Wolfach nach den 
Osterferien jeweils für vier Nächte von Montag, 12. April 
2021, bis Freitag, 16. April 2021, zwischen 20 Uhr und 5 
Uhr, voll gesperrt. 
  
Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Hausach 
bzw. die Ortsdurchfahrt Wolfach. Wie das Straßenbauamt 
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des Ortenaukreises mitteilt, dienen die Arbeiten dem 
Erhalt der Verkehrssicherheit und erfolgen nachts, um 
größere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Die 
Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis 
für die Beeinträchtigungen gebeten. 

 

Kirchliche Nachrichten

Eucharistiefeiern der Wallfahrtskirche Mariä 
Krönung Lautenbach 

Sonntag, 4. April, Ostersonntag 
11:00   Feierliche Eucharistiefeier, mitgestaltet von einer 

Abordnung des Kirchenchores Lautenbach 

Dienstag, 6. April, Dienstag der Osteroktav 
18:30  Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 

Mittwoch, 7. April, Mittwoch der Osteroktav 
18:30  Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 
19:00  Eucharistiefeier 

Donnerstag, 8. April, Donnerstag der Osteroktav 
18:30  Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 

Freitag, 9. April, Freitag der Osteroktav 
18:30  Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit 

Samstag, 10. April, Samstag der Osteroktav 
8:30   Wallfahrtsgottesdienst im Kirchenschiff mit 

Aussetzung und sakramentalem Segen 
  
Alle Gottesdienste und Termine finden Sie im „Wegweiser“, 
der in den Kirchen ausliegt. 

Info Seelsorgeeinheit Oberkirch:
Seelsorgeteam
Gesprächstermine mit dem Seelsorgeteam sind nach 
Vereinbarung möglich.
Die jeweiligen Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) sind auf der 
Rückseite des Wegweisers ersichtlich.

Taufen der Kinder aus der Kirchengemeinde Oberkirch
Gerne nimmt Frau Boschert Ihre Taufanmeldung im Pfarr-
büro Oberkirch entgegen.
Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr; Donnerstag von 9:00 bis 
12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr, Telefon 07802/9374-11.

Trauungen und Ehejubiläen
Brautpaare, die im kommenden Jahr heiraten, sowie Paare, 
die ein Ehejubiläum feiern möchten, können sich gerne bei 
Frau Baumann melden.
Pfarrbüro Nußbach: Montag und Mittwoch von 9:00 bis 
12:00 Uhr, / Telefon 07805/3654 / E-Mail: nussbach@kath-
oberkirch.de
Pfarrbüro Oberkirch: Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr 
und Freitag, 9:00 bis 12:00 Uhr, Telefon 07802/93740.

Regelmäßige Beichtzeiten
Wallfahrtskirche Lautenbach: Samstags von 7:30 bis 8:15 
Uhr
Pfarrkirche Oberkirch: Samstags von 16:00 bis 17:00 Uhr
 
Abenteuerlandgottesdienst am Ostermontag! 
Traditionell wird in der Kirche St. Cyriak in Oberkirch am 
Ostermontag der Abenteuerlandgottesdienstgottesdienst 
gefeiert. Diese Tradition soll dieses Jahr, wenn auch unter 
anderen Bedingungen, weitergeführt werden. Die Spiel-

straße und die Kleingruppen müssen leider noch ausfallen, 
aber das Abenteuerlandteam hat trotzdem einen tollen 
Gottesdienst rund um Zweistein, Medea, Leonas und das 
Fukuratum sowie einer Osterüberraschung für alle Gottes-
dienstbesucher vorbereitet. 
Erleben können kleine und große Gottesdienstbesucher 
was das was das Fukuratum zu Ostern ausspuckt am 
Ostermontag, 5. April um 11.00 Uhr live in der Oberkircher 
Kirche oder per livestream über die Homepage der Seel-
sorgeeinheit (www.kath-oberkirch.de). 
Wer live in der Kirche mit dabei sein möchte, muss sich 
dieses Mal anmelden! Die Anmeldung ist ab Montag, den 
29. März um 9:00 Uhr möglich. 
Link zur Anmeldung: https://anmeldung.kath-oberkirch.
de oder per Telefon unter 07802/9374- 22. 
Das ganze Abenteuerlandteam freut auf sich viele Kinder 
und Erwachsene, die beim Gottesdienst live oder digital 
dabei sind. 
  
Kontakt: Gemeindereferentin Cornelia Dilger | c.dilger@
kath-oberkirch.de | 07802/937434 
  
Erstkommunion 2021 
Vertrau mir, ich bin da! 
Mit diesem Motto feiern vom 10. – 25. April insgesamt 107 
Kinder ihre erste Heilige Kommunion. 
Gerade in der momentanen Zeit kann diese Zusage Jesu 
Kraft, Mut und Hilfe sein. 
Im Mottolied der Kinder heißt es: „Wenn Ungewissheit vor 
mir liegt, denk ich, ich schaff es nicht. Doch Zuversicht 
wächst dann in mir, wenn Jesus zu mir spricht.“ 
Ich wünsche den Kindern, dass sie durch diese Zuversicht 
und das Heilige Brot gestärkt ihren Weg gehen. 
Leider ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, dass die 
Gemeinde an den Erstkommuniongottesdiensten teil-
nimmt, da durch die strengen Hygieneregeln die Plätze für 
die geladenen Gäste der Familien gebraucht werden. Ich 
bitte Sie dennoch, die Kinder und ihre Familien im Gebet 
weiterhin zu begleiten. 
Für das Kernteam Erstkommunion: Gemeindereferentin 

Cornelia Dilger 

Wegweiser zu TRAUER 
Eine neue Ausgabe „Wegweiser zu TRAUER“ liegt in den 
Kirchen aus. 
  
 

Palmsonntag in Lautenbach 
In einem familienfreundlichen Gottesdienst am Palm-
sonntag wurde an den Einzug Jesus nach Jerusalem 
gedacht. Kaplan Lipinski begrüßte alle Kinder, besonders 
die Kommunionkinder und ihre Familien und bezog sie 
durch Fragen gleich in den Gottesdienst mit ein. Die mitge-
brachten festlich geschmückten Palmen wurden von 
Kaplan Lipinski zu Beginn gesegnet. Das Gemeindeteam 
richtete auch Palmzweige für die Gläubigen, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen konnten. Dieser wurde musika-
lisch von Kirsten Bormann und einer kleinen Schola des 
Kirchenchores feierlich umrahmt. Jesus zieht auch bei uns 
ein, er ist im Tempel unseres Herzens bei uns gab Kaplan 
Lipinski den Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg in 
die Heilige Woche. 
Zum Thema Palmsonntag lädt weiterhin die Kinderecke in 
der Karwoche alle Kinder in die Kirche ein. Hier dürfen 
die Kinder den Weg von Jesus vom Einzug nach Jerusalem 
mit Legematerial schmücken und gebundene kleine Palm-
büscheln mit nach Hause nehmen. Schon im Laufe des 
Sonntags hatten schon viele Familien den Weg in die Kirche 
gefunden. 
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Die Erstkommunionkinder brachten festlich geschmückte 
Palmen mit in den Gottesdienst. 
 

Kath. Öffentliche Bücherei Lautenbach 
Angebot für Abholservice
Die Bücherei im Pfarrhaus, Hauptstr. 75, muss aufgrund 
der aktuellen Corona- Vorgaben bis auf weiteres 
geschlossen bleiben. Um unsere Leser trotzdem mit 
Lesestoff zu versorgen, bieten wir ab sofort einen Abhol-
service an.
 
So funktioniert der Abholservice:
1. Suchen Sie Ihre Wunschmedien aus unserem Bestand 
aus, den wir als pdf- Dateien auf unsere Homepage gestellt 
haben: https://www.kath-oberkirch.de/pfarrbuecherei 
und bestellen sie ihre Wunschmedien 

• vorzugsweiseper Mail an d.kimmig@t-online.de, oder
•  werfen Sie Ihren „Wunschzettel“ im Briefkasten des 

Pfarrbüros ein ,oder 
•  per Telefon 07802 98 24 44 (Anrufbeantworter wird 

regelmäßig abgehört) 
  
Bitte geben Sie auch Alternativwünsche an, falls die 
gewünschten Medien bereits verliehen sind. 
Es ist natürlich auch möglich, allgemeine Wünsche zu 
äußern, z. B. „ein Krimi“, „ein historischer Roman“, „Bücher 
für Mädchen/Jungen zwischen 8 – 10 Jahren“ usw. 
  
Die Medien, die neu zur Ausleihe angeschafft wurden, sind 
entsprechend gekennzeichnet.

2.  Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt Ihren 
Namen und eine aktuelle Telefonnummer an.  

3.  Wir rufen sie zurück und vereinbaren mit Ihnen einen 
Termin für die Abholung. 

    Bitte bringen Sie eine passende Tasche zum Transport der 
Medien mit. 

  
Die Abholung bzw. Rücknahme der Medien erfolgt zum 
vereinbarten Termin über das Fenster der Pfarrbücherei. 
Bitte halten Sie sich bei der Abholung an die geltende 
Abstandsregel.
 
Das Bücherei-Team der Pfarrbücherei Lautenbach freut 
sich auf ihre Bestellungen. 

 
Evangelische Kirchengemeinde Oberkirch 

Pfarramt: 77704 Oberkirch, Kapuzinergasse 2 
Tel.: 07802-2291 Fax 07802-981413 Pfarrer Roland 

Kusterer 
E-mail: oberkirch@kbz.ekiba.de,

 www.ekiba-oberkirch.de 

 Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
MO+DI, DO+FR 09.30 Uhr - 11.30 Uhr,  

mittwochs geschlossen 

Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:   Sofern der 
Inzidenzwert im Ortenaukreis unter 200 liegt, werden wir 
die unten aufgeführten Präsenzgottesdienste unter den 
geltenden Hygieneschutzbestimmungen feiern. Beim 
Besuch eines Gottesdienstes besteht die Pflicht zum Tragen 
eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes (FFP2, 
KN95 oder OP-Maske). Steigt der Inzidenzwert über 200, 
müssen die Präsenzgottesdienste ausfallen. Bitte achten 
Sie auf die aktuellen Hinweise in der Zeitung und auf 
unserer Homepage www.ekiba-oberkirch.de . Die Martin-
Luther-Kirche ist täglich zwischen ca. 9.00 Uhr und 19 
Uhr zu Gebet und innerer Einkehr geöffnet.  
Gründonnerstag, 01.04. 
19.00    Abendmahlsgottesdienst in der Martin-Luther-

Kirche 
23.00   Ökumenisches Taizégebet in der katholischen 

Kirche St. Cyriak 

Karfreitag, 02.04. 
10.00   Gottesdienst mit Abendmahl in der Martin-

Luther-Kirche 

Ostersonntag, 04.04. 
Achtung! Die Auferstehungsfeier um 8 Uhr mit dem 
Posaunenchor auf dem Friedhof entfällt.  Ab 8 Uhr wird 
von Diakon Roland Deusch im Internet auf YouTube unter 
kg.oberkirch ein Wochengruß eingestellt. 
10.00   Gottesdienst im Pfarrgarten, bei ungünstiger 

Witterung in der Martin-Luther-Kirche 

Ostermontag, 05.04. 
10.00   Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Mariä 

Krönung in Lautenbach 

Aktuell 
Die Predigt des Sonntags und eine Ökumenische Hausli-
turgie zum Osterfrühstück liegen im Eingangsbereich der 
Kirche aus. Die Predigt ist auch auf der Homepage der 
Kirchengemeinde zu finden unter www.ekiba-oberkirch.
de 
Weitere Gottesdienste werden im Internet, Fernsehen und 
Rundfunk angeboten. Informationen finden Sie unter 
www.ekiba.de. 
  
Im vorderen Teil der Kirche gestalten Kinder und Mitar-
beiterinnen unseres Käthe-Luther-Kindergartens einen 
kleinen Ostertisch passend zu den Themen der Passions- 
und Osterzeit. Die Kirche ist täglich von ca. 9.00- 19.00 
Uhr geöffnet. 
Für Ihre seelsorgerlichen Anliegen steht Pfarrer Kusterer 
gern zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter der Telefon-
nummer des Pfarramts: 07802-2291 oder per E-Mail: 
pfarrer@ekiba-oberkirch.de 

 
evangelische Freikirche  

FCG Kirche (er)leben,  Oberkirch, Fernacher Höhe1: 
Sonntag 
9.30 Uhr  Gottesdienst, 

Sonntag 
11.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Kinderprogramm, 

alle Besuche nur mit Anmeldung  auf homepage www.
fcg-kirche-erleben.de oder Telefon 07802 700 437. 
Predigten auch online auf homepage. 
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Vereinsnachrichten

Kolpingfamilie Lautenbach übergibt Spende 
in Höhe von 1327€ an Förderverein für 

krebskranke Kinder e.V. Freiburg 
Da in diesem Jahr das Fastenessen der Kolpingfamilie 
Lautenbach nicht wie üblich im Pfarrsaal stattfinden 
konnte, hatte sich die Kolpingfamilie eine Alternative als 
ToGo-Variante überlegt. So konnte am Sonntag den 
21.03.21 das zuvor bestellte Fastenessen ToGo abgeholt 
werden. Die Kolpingfamilie Lautenbach war vom Zuspruch 
der Aktion überwältigt. So wurden über 150 Schraub-
gläser gefüllt mit Gulaschsuppe oder Flädle am Sonntag-
vormittag bei der Kirche abgeholt. 
Direkt im Anschluss konnte die Kolpingfamilie an Bernd 
Rendler vom Förderverein für krebskranke Kinder e.V. 
Freiburg den Erlös des Fastenessen ToGo von 847€ über-
geben. 
Bereits im vergangenen Dezember, als der Nikolaus zwar 
nicht im Haus, aber mit Abstand im Garten begrüßt werden 
konnte, sammelte Bernhard Rendler, der aufgrund der 
Kontaktbeschränkung seine Töchter als Knecht Ruprecht 
dabeihatte, Spenden für den Förderverein. 
So konnten auch hier, ganz Corona-Konform, viele Kinder 
glücklich gemacht und 480€ an Spenden gesammelt 
werden, die ebenfalls übergeben wurden. 
Wir möchten uns noch einmal herzlich bei allen bedanken, 
die unser Fastenessen ToGo oder den Nikolaus bestellt 
haben und mit ihrer Spende zu diesem tollen Erlös beige-
tragen haben.  

 
Kolpingfamilie Lautenbach lädt ein zur 

Gebetswache am Gründonnerstag 
Am Gründonnerstag den 01.04.21 findet um 21:30 Uhr in 
der Wallfahrtskirche Mariä Krönung die Gebetswache der 
Kolpingfamilie Lautenbach statt. Mit Musik, Texten und 
stimmungsvollem Licht, wollen wir an der Nacht von Jesus 
am Ölberg nachspüren. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Interessierten herz-
lich ein. 
 

Imkerverein Oberkirch - 
Generalversammlung 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der 
damit verbundenen Einschränkungen hat die  Vorstand-
schaft entschieden, die regelmäßig im Frühjahr stattfin-
dende Generalversammlung auf den Herbst 2021 zu 
verlegen. Der neue Termin wird rechtzeitig in den Mittei-
lungsblättern bekannt gegeben.  
 

Tourist-Info

Auf der Tourist-Information im Rathaus 
erhältlich: 

• Wanderkarte  mittouristischen Informationen  Renchtal 
Ortenau Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Preis: 5,20 € mit der Gästekarte 4,70 €

• Mountainbike-Karte
Preis: 4 €

• E-Bike Karte
Preis: 7,90 €

• Das Buch „Die Geschichte von Lautenbach“
Preis: 9,90 €

• Das Buch „Lautenbach im Renchtal“
Preis: 10 €

• Kirchenführer klein
Preis: 3 €

• Kirchenführer groß
Preis: 5 €

• Postkarte
Preis: 1 €

• Vesperwanderpass für die Lautenbacher Vesperwande-
rung

Preis: 45 €

• Stockwappen Lautenbacher Hexensteig
Preis: 4,50 €

• Schild  zum Lautenbacher Hexensteig
Preis 7,40 €

• Renchtal-Tasse
Preis 9,50 €

• Renchtal-Poster
Preis 2,00 € 
 

Sonstige Mitteilungen

Ostereier: Bitte kein Ei mit der 3! 
Bunte Eier sind ein typisches Ostersymbol, an dem nicht 
nur Kinder ihre Freude haben. Aber sind das wirklich 
„Eier von glücklichen Hühnern“? 
Während die Ziffer „1“ Freilandhaltung ausweist, leben 
die Hühner bei „2“ („Bodenhaltung“) schon sehr beengt 
und ohne Auslauf, bei „3“ leben 13 Tiere auf einem 
Quadratmeter. 
Auf vielen Ostereier-Packungen mit gefärbten Eiern fehlt 
die Kennzeichnung ganz. Denn gefärbte Eier gelten als 
„eihaltige Lebensmittel“ und für diese gilt keine Pflicht 
zur Haltungskennzeichnung. So stammen diese Eier häufig 
unbemerkt aus schlechten Haltungssystemen. Zwar ist die 
Käfighaltung in ganz Europa verboten, doch erlaubt bleibt 
die Haltung in Kleingruppenkäfigen. Hier stehen einer 
Henne gerade einmal 0,08 Quadratmeter Platz zur Verfü-
gung, das ist etwas mehr als ein Blatt der Größe DIN A4. In 
verarbeitenden Produkten, die ebenfalls nicht gekenn-
zeichnet werden müssen, ist der Anteil von Käfigeiern noch 
höher. 
Nur mit der Ziffer „0“ gestempelte Bio-Eier garantieren 
den meisten Platz und Auslauf für die Tiere. Inzwischen 
gibt es auch Projekte zur Aufzucht der „Brüder“ der Lege-
hennen, die bisher als Küken vernichtet wurden, weil sie 
nicht als Masthähnchen geeignet sind. Die Eier werden 
z.B. unter dem Namen Huhn & Hahn-Initiative, Spitz & 
Bube, Bruder-Hahn vermarktet. 
Der BUND rät, Bio-Eier zu kaufen und selbst zu färben 
oder weiterzuverarbeiten. 
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Eierfärben – natürlich! 
Besonders viel Spaß macht es, Eier selbst zu färben. Wer 
dafür rein pflanzliche Farben benutzt, kann sicher sein, 
dass diese garantiert keine umwelt schädlichen Chemika-
lien enthalten. 
Blaue Farbe kann aus getrockneten Heidelbeeren oder 
Holunderbeeren gewonnen werden. Birkenblätter, 
Kurkuma oder Johanniskraut färben die Eier gelb, Spinat, 
Petersilie, Gras oder Brennnesseln grün. Für eine braune 
Färbung die Eier längere Zeit in einem Zwiebelschalensud 
legen oder in Kaffee oder Schwarztee kochen. Rotkohl 
sorgt für eine violette Färbung. 
Gebrauchsfertige Naturfarben gibt es auch in Bioläden, 
Drogerien oder Apotheken. 

 
Tierhaltung:  

Arbeits- und Gesundheitsschutz im Fokus 
Ab 1. April gilt die überarbeitete Unfallverhütungsvor-
schrift Tierhaltung (VSG 4.1). Damit werden Tierbetreuer 
noch besser geschützt. 
Die VSG definieren Schutzziele und geben Hinweise auf 
Vorsichtsmaßnahmen. So beinhaltet die „VSG 4.1 Tierhal-
tung“ zum Beispiel Vorgaben für den Bau und Betrieb von 
Einrichtungen in der Nutztierhaltung sowie für den 
Umgang mit Tieren. Sie beschreibt, welche baulich-tech-
nischen Einrichtungen vorhanden sein müssen, wie diese 
beschaffen sein sollen und was zur Persönlichen Schutz-
ausrüstung gehört. Die Vorgaben in der VSG sind rechtlich 
bindend für alle Versicherten der SVLFG. Der Unter-
nehmer ist dafür verantwortlich, dass sie umgesetzt 
werden. Die Neuerungen in der VSG 4.1 im Überblick: 
 
Für Rinderhalter:
• In Anlagen ausreichend Fixier- und Separier-Einrich-

tungen für Einzeltiere und Gruppen
• Beim Besamen/Behandeln dürfen sich keine weiteren 

freilaufenden Tiere in dem Bereich
 
aufhalten
• Deckbullen in der Milchviehhaltung:
• Separate Unterbringung
• Mitlaufen im Milchviehstall ist unzulässig
• Fixieren oder Separieren beim Zusammenführen und 

vor Betreten der Bucht
• Helfer benötigen Tierkenntnisse zum sicheren Umgang 

mit Rindern
 
Für Pferdehalter:
• Ausstattung von Reithallen (u. a. hinsichtlich Höhe, 

Banden und Spiegel)
• Tierbetreuer benötigen Kenntnisse zum sicheren 

Umgang mit Pferden
• Regelmäßige Kontrolle der Persönlichen Schutzausrü-

stung
• Verhalten beim Loslassen der Pferde
 
Für Schweinehalter:
• Ferkelkastration darf nicht die Gesundheit der Tierbe-

treuer gefährden
 
Für alle Nutztierhalter:
• Tiere aus dem Bestand entfernen, die sich aggressiv 

verhalten und Menschen gefährden können, spätestens 
nach einem Angriff 

 
Übergangsfrist 
Um die neuen baulichen Anforderungen umzusetzen, wird 
den Unternehmern für bestehende Anlagen eine dreijäh-
rige Übergangsfrist eingeräumt. Das heißt, die notwen-
digen Umbauten können bis zum 1. April 2024 erfolgen. 
Neue Stallbauten müssen bereits ab 1. April 2021 den 

Neuanforderungen entsprechen. 
Die VSG 4.1 ist im Internet abrufbar: www.svlfg.de/
gesetze-vorschriften-im-Arbeitsschutz 
 
Hintergrundinformation 
Laut Unfallstatistik der SVLFG ereignen sich über ein 
Drittel der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in der Tierhal-
tung, davon fast alle tödlichen Unfälle im direkten Umgang 
mit den Tieren. Der Hauptgrund hierfür liegt im instinktiv 
geprägten Verhalten aller Nutztiere, das für den Menschen 
nicht immer vorhersehbar ist. Ein kurzes Erschrecken, 
eine ungewohnte oder hektische Berührung können bereits 
zur Flucht oder Abwehrreaktion des Tieres führen. Diese 
Situationen sind für Tierhalter gefährlich. Besonders 
unfallträchtig sind das Melken, Treiben und Behandeln 
von Rindern sowie in der Pferdehaltung das Reiten und 
Führen. 
SVLFG 

 
Kaufmännische Schulen 

Geplanter Informationsabend des 6-jährigen Wirtschafts-
gymnasiums an den Kaufmännischen Schulen Offenburg 
am 29. April 2021, 19:00 Uhr 
 
Das Angebot der Kaufmännischen Schulen in Offenburg, 
sich nach der 7. Klasse auf den Weg zum Abitur zu machen, 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Realschule, 
der Werkrealschule, der Gemeinschaftsschule, des allge-
meinbildenden Gymnasiums und der Waldorfschule. Die 
Schülerinnen und Schüler erlangen nach sechs Jahren die 
allgemeine Hochschulreife, entsprechend dem Abitur an 
einem allgemeinbildenden Gymnasium. Dieser Abschluss 
berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen an jeder 
Universität oder Hochschule. Zudem wird der Zugang zu 
besonderen Ausbildungsberufen und zur Berufswelt insge-
samt erleichtert, da das 6-jährige Wirtschaftsgymnasium 
fundierte ökonomische Kenntnisse im Profilfach Volks- 
und Betriebswirtschaftslehre vermittelt. 
Erste Fremdsprache ist Englisch; die zweite Fremdsprache 
Französisch oder Spanisch baut entweder auf den 
Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler auf oder 
beginnt in Klasse 8 neu. In den Fächern Deutsch, Mathe-
matik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Religion/Ethik 
und den Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 
wird eine solide Allgemeinbildung vermittelt. Abgerundet 
wird der Fächerkanon durch das Fach Sport und im 
musischen Bereich mit Bildender Kunst oder Musik. Um 
die Klassengemeinschaft zu stärken und Projekte zu 
planen, gibt es zudem eine Coaching-Stunde. 
Die Kaufmännischen Schulen Offenburg präsentieren sich 
und ihr sechsjähriges Wirtschaftsgymnasium am 
Donnerstag, 29. April 2021 um 19:00 Uhr in der Aula der 
Schule im Bau A, Zähringerstraße 37, 77652 Offenburg. 
Eltern und Jugendliche erhalten dort Informationen zur 
Schulart und zum Schulleben. Neben Lehrkräften stehen 
auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 sowie 
Eltern für Gespräche zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie eventuell kurzfristige Änderungen zum 
Informationsabend aufgrund des Infektionsgeschehens 
auf unserer Homepage 
Alternativ je nach Infektionsgeschehen bzw. ergänzend 
finden Sie eine Online-Präsentation für die Schulart des 
6-jährigen Beruflichen Gymnasiums auf unserer Home-
page. 
Jederzeit können Beratungstermine, gerne auch als Video-
konferenz mit unserer Schulleitung vereinbart werden. 
Ein Schnuppertag im Juni für interessierte Schülerinnen 
und Schüler ist nach Absprache möglich. Nähere Informa-
tionen unter www.ks-og.de oder über das Sekretariat 
unter 0781- 805 8117. 
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Gewerbeakademie 
Buchhaltung und Rechnungswesen  
An der Gewerbe Akademie der Handwerkskammer in 
Offenburg beginnt im Mai die zweijährige Fortbildung 
zum „Geprüften Bilanzbuchhalter (IHK)“. Dieser bundes-
weit anerkannte Abschluss qualifiziert Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dazu, in einem Betrieb Buchhaltung und 
Rechnungswesen zu verantworten. Als Experten in diesem 
Bereich organisieren sie den Zahlungsverkehr, überwa-
chen die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung, werten 
Kennzahlen aus und liefern der Geschäftsleitung damit 
die nötige Datengrundlage für wirtschaftliche Entschei-
dungen.  
Der ursprünglich für April geplante Kursbeginn hat sich 
auf den 18. Mai verschoben. Der Unterricht findet Diens-
tagabend und Samstagvormittag statt. Die Teilnahme wie 
auch die Prüfungskosten können zu einem erheblichen Teil 
über das Aufstiegs-Bafög finanziert werden. Auskünfte 
erteilt Bärbel Hoffmann von der Gewerbe Akademie 
Offenburg, Telefon 0781/793 115. Infos im Netz: www.
gewerbeakademie.de 

 
Fit für die IHK-Prüfung trotz Corona 

IHKs organisieren mit verschiedenen Anbietern kosten-
freie E-Learning-Angebote 
  
Home Schooling und Home-Office erfordern neue Wege - 
auch bei der Vermittlung von beruflichen Kompetenzen 
und der Vorbereitung auf Prüfungen. Damit Unternehmen 
ihre Azubis in dieser Ausnahmesituation bestmöglich 
unterstützen können, haben sich IHKs mit verschiedenen 
Anbietern bereiterklärt, ausgewählte E-Learning-Tools 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  
  
Das in den nächsten Monaten zu Ende gehende Ausbil-
dungsjahr ist ein besonderes. Die Pandemie erfordert neue 
Wege bei der Vermittlung von beruflichen Kompetenzen. 
Und in den nächsten Wochen beginnt die heiße Phase der 
Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfungen im 
Sommer. Oft verläuft die Prüfungsvorbereitung nun 
digital. Angesichts der großen Herausforderungen konnten 
die Industrie- und Handelskammern (IHKs) verschiedene 
Anbieter von E-Learning-Tools davon überzeugen, Teile 
Ihres Angebots kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das 
Angebot gilt ab sofort bis zum 19. Mai 2021. 
  
Simon Kaiser, Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung 
bei der IHK Südlicher Oberrhein: „In der Coronapandemie 
stellt auch die Prüfungsvorbereitung für Ausbildungsbe-
triebe und Auszubildende eine größere Herausforderung 
dar als üblich. Wir freuen uns, dass wir den Unternehmen 
mit www.ihk-pruefungsfit.de in der aktuell schwierigen 
Zeit ein Angebot zur Unterstützung ihrer Auszubildenden 
machen können. Es ist eine große Geste der Anbieter, ihre 
E-Learning-Tools im Rahmen der Aktion kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. Viele Betriebe sorgen sich derzeit um 
die Existenz, sind aber dennoch weiter sehr engagiert in 
der Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Wir hoffen, 
unseren Ausbildungsbetrieben und Auszubildenden mit 
diesem digitalen Lernangebot eine Hilfestellung bei der 
Vorbereitung auf die bevorstehenden Prüfungen zu geben. 
Ich danke allen Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement 
in dieser schwierigen Zeit.“ 
  
Das Angebot ist verfügbar unter: www.ihk-pruefungsfit.de 
  
Ansprechpartnerin für die Redaktionen: 
Olga Heiland 
Tel. 0761/3858-105 
olga.heiland@freiburg.ihk.de 

Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert 
Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert 

Deutsch-französische Berufsberatung  
Grenzen überschreiten für Bildung und Studium 
Am Donnerstag, den 08.04.2021 informiert eine franzö-
sische Berufsberaterin aus Straßburg, in telefonischen 
Gesprächen bzw. Video Call (ca. 45 Minuten) von 10.00 bis 
16.00 Uhr über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
in Frankreich. 
Die oberrheinische Region bietet auch grenzüberschrei-
tend hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung und 
Erweiterung des persönlichen Horizonts. Mit einem 
Berufs- oder Studienabschluss in Frankreich vertieft man 
zudem Kenntnisse von Sprache und Kultur des regional 
wichtigsten Nachbarn. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können einen 
kostenlosen Termin per E-Mail vereinbaren: Offenburg.
BIZ@arbeitsagentur.de. Bitte geben Sie unbedingt eine 
Telefonnummer an, unter der man Sie erreichen kann.
BiZ@arbeitsagentur.de 
Es solltenguteFranzösischkenntnisse vorhanden sein. 

 
Die Wirtschaft hat gewählt 

IHK Südlicher Oberrhein hat eine neue Vollversammlung 
Alle fünf Jahre wählen die Mitglieder der Industrie- und 
Handelskammer Südlicher Oberrhein ihre Vollversamm-
lung - das oberste Organ der IHK. Rund 70.000 Wahlbe-
rechtigte waren aufgerufen, vom 3. bis 23. März ihre 
Stimme abzugeben. Die Auszählung der abgegebenen 
Stimmen erfolgte am 24. März unter der Aufsicht von 
Regierungsvizepräsident Klemens Ficht. 
  
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei 11,24 Prozent 
- im Vergleich zu 10,9 Prozent im Jahr 2016. „Dieses 
Ergebnis ist sehr ordentlich, auch im Vergleich mit anderen 
Industrie- und Handelskammern deutschlandweit“, sagte 
Norbert Euba. „Die Wahl zur IHK-Vollversammlung ist 
zwar eine „streitige“ aber eben keine Parteienwahl. Hier 
geht es nicht um Richtungsentscheidungen. Daher ist diese 
Beteiligung nicht verwunderlich.“ Allerdings, das gesteht 
der Wahlausschussvorsitzende ganz offen, würde er sich 
eine noch höhere Wahlbeteiligung wünschen. „Schließlich 
ist die Vollversammlung das Parlament der regionalen 
Wirtschaft und die 50 gewählten Mitglieder vertreten die 
Interessen der gesamten rund 70.000 Firmen und Betriebe 
in der Region.“ Insofern muss die Zusammensetzung der 
Vollversammlung auch die Wirtschaftsstruktur des 
Kammerbezirks widerspiegeln. 
Die Wahlberechtigten stimmten je nach Branchenzugehö-
rigkeit in einer von vier Gruppen (Produzierendes 
Gewerbe, Absatzwirtschaft, Versicherungs- und Kreditge-
werbe sowie Dienstleistungs-, Verkehrs- und Beherber-
gungsgewerbe) ab, aufgeteilt in den Bezirk Freiburg 
(Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, 
Stadt Freiburg) und den Bezirk Lahr (Ortenaukreis). 
Insgesamt gab es also acht Wahlgruppen. Wie viele Sitze 
eine Wahlgruppe in der Vollversammlung hat, hängt von 
der Größe und Bedeutung des Wirtschaftszweigs der jewei-
ligen Gruppe im jeweiligen Gebiet ab. 
Zur Wahl hatten sich in diesem Jahr 90 Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus der Region gestellt, sechs weniger 
als bei der Wahl im Jahr 2016. Am Ende schafften es 21 der 
Kandidatinnen und Kandidaten neu in das Parlament der 
regionalen Wirtschaft. „Das zeigt das hohe Maß der Offen-
heit dieses Wahlsystems“, so IHK-Hauptgeschäftsführer 
Dieter Salomon. Gleichzeitig gebe es mit 29 wiederge-
wählten Mitgliedern auch eine gewisse Kontinuität. 
Als erfreulich bezeichnen Euba und Salomon die Tatsache, 
dass fortan 16 statt wie bisher 11 Frauen im Gremium sind. 
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Die Vollversammlung ist damit wieder einen Schritt weib-
licher geworden - „ganz ohne Frauenquote“, wie Euba 
schmunzelnd betonte. Wichtig auch für Salomon, dass die 
Vollversammlung die Wirtschaft in der Region gut wider-
spiegelt: „Es sind überwiegend Inhaber im Gremium, die 
ihr eigenes unternehmerisches Risiko tragen, damit ist 
unsere Vollversammlung kein Manager-Treffen.“ Von den 
Inhabern seien außerdem viele Existenzgründer oder die 
Nachfolgegeneration der Firmengründer. 
Die Auszählung der Wahlscheine verlief unter der 
bewährten Aufsicht von Regierungsvizepräsident Klemens 
Ficht vom Regierungspräsidium Freiburg. „Alles hat 
reibungslos funktioniert, auch dank der vielen freiwilligen 
Helfer aus den Reihen der IHK-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter, die schon bei der Vorbereitung der Wahl 
beteiligt waren“, lobte Norbert Euba und stellte darüber 
hinaus erleichtert fest, dass die erste Wahl, die digital und 
als Briefwahl durchgeführt wurde, reibungslos und ohne 
Komplikationen funktioniert habe. Immerhin wurden 
bereits ein Viertel der Stimmen digital abgegeben. 
Die Mitglieder der neuen Vollversammlung wählen im 
Rahmen einer konstituierenden Sitzung am 
22. Juli 2021 aus ihrer Mitte den Präsidenten und die Vize-
präsidenten. Auch die Unternehmensvertreter und 
Experten der insgesamt neun IHK-Ausschüsse werden an 
diesem Tag bestellt. Alle Aktiven sind ehrenamtlich tätig; 
sie setzen sich damit unentgeltlich für die Wirtschaft in der 
Region ein. 
Informationen zur Wahl finden Interessierte im Internet 
unter der Adresse www.ihk2021.de. 
    
 

Demenz-Was nun?  Anregungen für mehr 
Verständnis und einen besseren Umgang – 
Vortrag am Mittwoch, den 21. April  Online 

  
Die Demenzagentur Achern-Renchtal veranstaltet zum 
Thema „Demenz – was nun?“ einen Online Vortrag am 
Mittwoch, den 21. April 2021 von 18:00 bis 19:30 Uhr. Die 
Referentin Bettina M. Jasper, Diplom Sozialpädagogin und 
Leiterin der Denk-Werkstatt aus Sasbachwalden gibt 
Einblick in die Situation von Menschen mit einer dementi-
ellen Erkrankung und zeigt auf, wie der Umgang mitei-
nander gelingen kann.
Die Pflege und Betreuung von dementiell erkrankten 
Menschen wird häufig als sehr belastend empfunden. Es 
fällt den Betreuenden schwer, das Verhalten von Menschen 
mit Demenz zu verstehen, es einzuordnen und einen guten 
Kontakt herzustellen. Konflikte und Belastungen können 
auf beiden Seiten reduziert werden, wenn man ausrei-
chend Informationen über das Krankheitsbild hat. In dem 
Vortrag werden Grundlagen für ein besseres Verständnis 
und einen angemessenen Umgang mit dementiell 
erkrankten Menschen vermittelt.
Der Vortrag wird über Webex veranstaltet. Eine Anmel-
dung bis spätestens 16. April 2021 ist erforderlich. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Mit der Anmeldung 
bekommen die Teilnehmer den Webex Zugang und eine 
Anleitung zugesandt. Die Anmeldungen nimmt die Demen-
zagentur Achern-Renchtal unter den Telefonnummern in 
Achern 07841 6421267 oder 6421347 und in Oberkirch 
07802 82530 entgegen. E-Mail: Demenzagentur@achern.de 
 

BLHV – Sprechtag 
Aufgrund der aktuellen Geschehnisse bezüglich der 
Corona Pandemie können vorerst keine weiteren BLHV – 
Sprechtage statt finden.  
Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter Tel.: 07841-
20750 
 

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der
hohen Akzeptanz und
Glaubwürdigkeit unserer
Amtlichen Nachrichtenblätter.

Mit uns sprechen Sie Ihre
Kunden direkt an.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!

Jede Woche aktuelle Informationen aus Vereinen,
Kirchen, Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass lokale Nachrichten dort
ankommen, wo sie am meisten interessieren:
in den Haushalten der Städte und Gemeinden.
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Wir suchen ab sofort eine
Reinigungskraft

an zwei bis drei Abenden in derWoche auf Minijob-Basis für die
Reinigung unserer Praxisräume.Zahnarzpraxis Spindler in Oppenau.

Telefon: 07804-910 900

Wir wünschen ein
schönes Wochenende!

Stellenmarkt
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IMMOBILIEN

Wir suchen ein
schönes Grundstück,
auch mit Altbestand!

Allmend 19 • 77723 Gengenbach
www.ruderwohnbau.de

✆ 07803/9218360

➤ Individueller Massivhausbau
➤ Zusammenarbeit mit

regionalen Handwerkern
➤ Seit über 20 Jahren

Ihr regionaler Partner
für hochwertige Wohn-
und Geschäftsimmobilien

Dringend zu kaufen
gesucht!

Mitarbeiterin vom Landratsamt
sucht 1 – 2-Familienhaus
oder Grundstück mit
Abrisshaus im Raum

Offenburg, Willstätt, Kehl.

Gerichtsstraße 1, 77652 Offenburg

Tel. 0781/92880

www.schoenerwohnen-immo.de

Frank Lienhard
Immobilien GmbH
Heidlauffstraße 3

77815 Bühl
Tel. 07223 - 99 46 775

info@lienhardimmobilien.de • www.lienhardimmobilien.de

Kaufen oder mieten! Service-Wohnen im Erlenbadpark in Obersasbach! Hier entstehen kleine
Wohneinheiten mit barrierefreien Wohnungen für ein entspanntes Wohnen im Alter. Die Wohnhäuser
verfügen über Aufzüge und eine Tiefgarage. Service-Leistungen können direkt von der Caritas ange-
fordert werden. Die Wohnungen sind alle hochwertig ausgestattet. Jetzt können Sie sich noch eine der
letzten Wohnungen sichern! Es handelt sich um eine 1,5 Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Terrasse
(ca. 43 m² Wfl.) Kaufpreis € 223.540,–
Ab sofort können Wohnungen auch gemietet werden. Preise auf Anfrage.

Traumwohnung in zentraler Lage von Lauf! Großzügig geschnittene und moderne 3 ½ Zimmer-
Obergeschosswohnung mit ca. 110 m² Wohnfläche, offener Wohn- und Essbereich mit großer
Terrasse, Tageslichtbad, Gäste-WC, Vorratsraum, zwei Schlafzimmer, Kellerraum. Ihr Auto können Sie
bequem in der Tiefgarage parken. Hier sind zwei Stellplätze vorgesehen. Endenergiebedarf 71,5 kwh
(bedarfsorientiert), Holzpellets. Nach Absprache bezugsfrei.

Kaltmiete € 935,00 zzgl. Stellplätze € 120,00 zzgl. NK € 242,00.

Großzügig wohnen in ruhiger Lage von Bühl. Gut geschnittene 3 ½ Zimmer-Erdgeschosswohnung
(Hochparterre) mit ca. 93 m² Wohnfläche, Küche (Einbauküche vorhanden), Badezimmer, Gäste-WC
und Balkon. Ein Kellerraum und ein Tiefgaragenstellplatz gehören dazu. Endenergiebedarf 99 kwh
(verbrauchsorientiert), Gas-Zentralheizung. Ab sofort bezugsfrei.

Kaltmiete € 790,00 zzgl. Stellplatz € 50,00 zzgl. NK € 240,00.

Arbeiten und Wohnen unter einem Dach! Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage von Achern-
Oberachern. Im Erdgeschoss sowie im Anbau können berufliche Träume auf ca. 230 m² Nutzfläche
erfüllt werden. Das Obergeschoss mit ca. 170 m² Fläche bietet die Möglichkeit und nach Bedarf, zwei
separate Wohnungen einzurichten. Im dazugehörigen Hof sowie vor dem Anwesen befinden sich
insgesamt 8 Stellplätze. Außerdem bietet ein nahegelegenes Grundstück weitere 7 Parkmöglichkeiten.
Die Flächen können komplett oder auch einzeln vermietet werden. Nach Absprache bezugsfrei.

Kaltmiete € 10,00 pro m² zzgl. Stellplatz á € 20,00 zzgl. NK.
Endenergiebedarf 198,5 kwh (bedarfsorientiert).

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
09.04. Gut, nah & lecker – Essen in der Region Anzeigenschluss 06.04.

09.04. mobil unterwegs – Auto, Motorrad & Fahrrad Anzeigenschluss 06.04.

16.04. Meine neue Küche Anzeigenschluss 13.04.

16.04. Garten, Terrasse, Balkon Anzeigenschluss 13.04.

23.04. Altbausanierung Anzeigenschluss 20.04.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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www.isotec-hug.de

Nasse Wände?
Feuchter Keller??

Abdichtungstechnik Joachim Hug
Alte Landstraße 40, 77749 Hohberg
07808 - 91 46 30 oder 07221 - 18 82 19 0

Ihr Sanierungsexperte für die Beseitigung von
Feuchte- und Schimmelschäden an Gebäuden

t 07808 - 91 46 30 oder 0781 - 1 31 95 27

Wir stellen ein:

Bauhandwerker (m/w/d
)

aus Leidenschaft.

Komm zu uns ins Team!

hug@isotec.de

www.isotec.de/hug

Neu- und Umbauten
Renovierungen
Sprechanlagen

Satanlagen

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

77855 Achern-Mösbach
Renchtalstraße 44
Tel. (07841)1066

Ihre Küche
natürlich
von

25 JAHRE

auch barrierefrei
und altersgerecht

www.kuechen-hahn.de

Küche
natürlich

DachbegrünungDachbegrünung  Eternit-Abbruch-SanierungEternit-Abbruch-Sanierung
SchornsteinsanierungSchornsteinsanierung  TeTerrassensanierungrrassensanierung

FlachdachabdichtungFlachdachabdichtung  SteildächerSteildächer
FaFassadenverkleidungssadenverkleidung  GaragendachabdichtungGaragendachabdichtung

HornisgHornisgrindestraßerindestraße 3,3, 7787177871 RenchenRenchen
TeTel.:l.: 07843/07843/ 995995 6666 36,36, Fax:Fax: 07843/99507843/995 6666 3535

Mobil:Mobil: 01760176 4242 550550 717717
wwwwww.rejsek.de.rejsek.de

Bewerben Sie sich jetzt:
Heizungsmonteur & Azubi (m/w/d) gesucht!

188€
pro tonne
inkl.MwSt.

(ab 3 to los
e)

Mehr : schellinger-kg.de

Holzpellets
zum

Frühlingspreis

nur bis
26. aprilHollnberger GmbH

Raiffeisenstraße 3
77704 Oberkirch

Tel./Whatsapp 0 78 02 - 33 90
info@fensterbau-hollnberger.de
www.fensterbau-hollnberger.de

H ll b G bH

25 % Rabatt
auf alle Markisen

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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